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2. Tatigkeitsbericht
der Finanzkontrolle

2.1 Auftrag/Priifungsstrategie

In Erflllung unseres gesetzlichen Auftrages als oberstes Fachorgan
der Finanzaufsicht prtfen wir die Einhaltung der einschlégigen Vor-
schriften Uber die Flhrung des kantonalen Finanzhaushaltes, die
Ordnungsméssigkeit der Rechnungsfihrung und der Rechnungsle-
gung, die Rechtmassigkeit, die Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit,
die Zweckmassigkeit sowie die Wirksamkeit der Haushaltsfihrung.
Nach den Grundsétzen unseres Berufsstandes planen und flhren
wir die Prifungen so durch, dass unter Berticksichtigung der We-
sentlichkeit die Schwachstellen (Risiken) in der Haushalts- und
Rechnungsfihrung der gepriiften Stellen sowie wesentliche Fehl-
aussagen in der Staatsrechnung mit angemessener Sicherheit er-
kannt werden. Die Prifungen erfolgen gestitzt auf Analysen und
Erhebungen auf der Basis von Stichproben risiko- und prozess-
orientiert mit Informatikunterstitzung.

2.2 Kernaufgaben
2.2.1 Priifung der Staatsrechnung 2002
2211 Bericht tber die Prifung der Staatsrechnung

Gestutzt auf RRB 2391 vom 26. Juni 2002 haben wir das per
14. Februar ausgewiesene provisorische Ergebnis der Staatsrech-
nung 2002 einer Plausibilisierung unterzogen. Am 26. Februar
haben wir dem Finanzdirektor und der Finanzverwaltung die Plau-
sibilitdt des Rechnungsergebnisses bestétigt.

Im Bericht Uber die Prifung der Staatsrechnung 2002 vom
31. Marz, welchen wir den Regierungsmitgliedern, dem Staats-
schreiber, der Finanzdirektion, der Finanzverwaltung und der
Finanzkommission des Grossen Rates Ubermittelten, haben wir die
Ergebnisse unserer Prifung festgehalten.

221.2 Passationsbericht zur Staatsrechnung 2002

Im Passationsbericht vom 17. April empfahlen wir dem Regie-
rungsrat auf Grund der Ergebnisse unserer Prufung und der hin-
sichtlich Haushaltsfihrung und Rechnungslegung erfolgten Ge-
samtbeurteilung trotz der nachfolgenden Einschrénkung, die
Staatsrechnung 2002 zu Handen des Grossen Rates zu verab-
schieden. Der Finanzkommission empfahlen wir, dem Grossen Rat
zu beantragen, die Staatsrechnung 2002 zu genehmigen.

Aus der Optik unseres Auftrages und unter Beachtung der We-
sentlichkeit ergab sich folgende

Einschriankung zur Staatsrechnung 2002:

Die Fihrung des Finanzhaushaltes im Jahr 2002 entspricht mit fol-
gender Einschrankung den gesetzlichen Vorschriften:

Die Abtragung des Bilanzfehlbetrages durch Uberschiisse in der
Laufenden Rechnung (Art. 16 FHG) wird mittelfristig nicht erreicht.
Dadurch wird die vorgenannte Gesetzesbestimmung nicht einge-
halten und fortgesetzt verletzt.

2.2.2 Dienststellenpriifungen

Die Prifung der Haushaltsfihrung und Rechnungslegung erfolgte
bei 194 (Vj. 169) Organisationseinheiten. Bei 12 (Vj. 16) gepriften
Stellen wurden Feststellungen und Bemerkungen von grosser We-
sentlichkeit gemacht. In 6 (Vj. 4) Fallen konnte die Ordnungsmas-
sigkeit der Rechnungsfiihrung und Rechnungslegung bzw. die
Rechtmassigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit oder Wirksamkeit
der HaushaltsfUhrung nicht oder nur eingeschrankt bestatigt wer-
den.

2.2.3 Baurevisionen

Prifungen der Planungs- und Bauleistungen im Zusammenhang
mit der kantonalen Bautétigkeit erfolgten in 10 Féllen (Vj. 11) sowohl
Uber technische als auch Uber kaufmannische Aspekte in der Pro-
jektierungsphase, projektbegleitend oder nach Projektabschluss.

2.2.4 Informatikrevisionen

2.2.41 Risikobeurteilung

Im Januar erfolgte mit den zustandigen Fuhrungs- und Informatik-

wverantwortlichen der Direktionen und der Staatskanzlei ein Follow-

up zu den zwischen Oktober 2000 und November 2001 durchge-
fihrten Risikobeurteilungen im Informatikbereich. Wir stellten fest,
dass in zahlreichen Féllen unseren Empfehlungen nachgekommen
wurde. Im Bereich «Planung und Organisation» kdnnen durch be-
reits realisierte oder geplante Massnahmen (Zentralisierung von In-
frastruktur und/oder Organisationsanderungen) wichtige Meilen-
steine gesetzt werden. Im Bereich «Installation und Betrieb» werden
—unter anderem bedingt durch die kantonalen Vorgaben zur IT-Har-
monisierung — vermehrt Standard- und Managementsysteme ein-
gesetzt. Diese Massnahmen sollten sich langerfristig wirtschaftlich
positiv auswirken.

Basierend auf den in unseren Risikobeurteilungen im Informatik-
bereich der Direktionen festgesteliten Risiken, haben wir flr die
Dienststellenprifungen Erhebungsfragebogen zu folgenden Berei-
chen erstellt:

¢ Datenschutz und Datensicherheit;

¢ |T-Organisationsstrukturen;

¢ Beziehungen zu Dritten;

¢ Projektmanagement;

¢ Human Resources.

Vom April bis Dezember haben wir bei 17 von 73 Dienststellen Risi-
ken in den Bereichen Datenschutz und Datensicherheit, IT-Organi-
sationsstrukturen (FUhrungskontrollen) und Beziehungen zu Dritten
in unseren Berichten aufgefihrt.

2242 Prifungen

Am 27. Oktober haben wir Vertretern der Steuerverwaltung die in
Zusammenarbeit mit dér Firma Deloitte & Touche AG erarbeitete
strategische Revisionsplanung E-VAS présentiert. Im November
haben wir mit der Systemprifung des ersten Priiffeldes «System-
unterstitzte Veranlagung» begonnen.

Die Firma Ernst & Young AG (E & Y) hat im Auftrag und in Zu-
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sammenarbeit mit der Finanzkontrolle zwischen Januar und August
das Personalinformationssystem PERSIKA einer Risikobeurteilung
unterzogen. Gestltzt auf ihre Risikobeurteilung kommt E & Y zum
Schluss, dass die Integritat der Daten als hoch bezeichnet werden
kann.

Am 12. Mai haben wir dem Amt flr Betriebswirtschaft und Aufsicht
(ABA) der JGK den von E & Y in unserem Auftrag erstellten Bericht
Uber die Risikoanalyse der Geschéftskontroll-Software flr die Re-
gierungsstatthalteramter zur Stellungnahme Uberwiesen. Dem ABA
wird empfohlen, bei zukinftigen Projekten die Grundsétze Uber die
Informatikplanung und Projektabwicklung einzuhalten und vermehrt
zu kontrollieren, die Effektivitdt des Controlling sicherzustellen, Ei-
genentwicklungen zu unterlassen und das Kostenmanagement zu
verbessern.

2.2.4.3 Weitere Bereiche

Mit Schreiben vom 6. August stellten wir der Finanzdirektion den
Antrag, der Bedag Informatik AG den Auftrag zu erteilen, ihr Si-
cherheitssystem RACF (Resource Access Control Facility) und die
damit verbundenen administrativen Prozesse durch eine kompe-
tente und neutrale Stelle beurteilen zu lassen.

Das Organisationsamt ist als zentrale Fachstelle des Kantons fiir In-
formatikfragen fUr die Planung, Finanzierung, Bereitstellung und
Flhrung der IT-Plattform BEWAN zusténdig. Am 29. Oktober hat
uns das Organisationsamt tber den Stand der verschiedenen Akti-
vitdten bezlglich BEWAN-Tarifberechnung 2004 informiert. Auf
Grund der erhaltenen Informationen und Unterlagen beurteilen wir
die Berechnungsgrundsétze fUr die Tarife 2004 als innovativ und
wirtschaftlich. Seit 1995 werden die meisten BEWAN-Leistungen
durch dieselben Partnerfirmen erbracht. Das Kostenvolumen stieg
seit 1995 von ca. 5 Mio. auf Gber 11 Mio. Franken pro Jahr. Eine
Gesamtausschreibung der BEWAN-Leistungen fand in dieser Zeit
nicht statt. Wir haben dem Organisationsamt empfohlen zu prdifen,
ob die von Drittanbietern bezogenen Dienstleistungen (Betrieb,
Ubertragung und Weiterentwicklung) auf Grund wirtschaftlicher
Uberlegungen, nach Massgabe der Kantonalen Submissionsver-
ordnung, nicht erneut ausgeschrieben werden mussten.

2.2.5 Konsolidierte Betrachtungsweise:

Risikobeurteilung

Seit 1992 préasentiert die Finanzkontrolle im Bericht Uber die Pri-

fung der Staatsrechnung jeweils eine konsolidierte Betrachtung

Uber die potenziellen Risiken der Staatswirtschaft. Diese hat zum

Zweck, Klarheit Uber die finanziellen Gefahrdungen aus betriebs-

und volkswirtschaftlichen sowie rechtlichen Beziehungen des Kan-

tons zu ihm nahestehenden Organisationen zu schaffen.

Am 26. Februar informierte uns die verwaltungsinterne Arbeits-

gruppe VKU (Verhaltnis des Kantons zu seinen 6ffentlichen und ge-

mischtwirtschaftlichen Unternehmen) Gber den Stand der Umset-

zungsarbeiten.

Die Schwerpunkte unserer Risikobeurteilungen lagen bei:

¢ Berner Kantonalbank/Dezennium-Finanz AG;

¢ Bedag Informatik;

¢ Bernische Stiftung fur Agrarkredite;

* BKW FMB Energie AG;

e Gebaudeversicherung;

* Bernische Pensionskasse und Bernische Lehrerversicherungs-
kasse; '

* BLS AG und

* weiteren konzessionierten Transportunternehmungen.

Durch Bonitatsanalysen verschafft sich die Finanzkontrolle ein Bild

Uber allfallige Risiken, welche dem Kanton aus seinen Beteiligungen

erwachsen. Bonitatsanalysen beurteilen die Finanzkraft und die

Kreditwirdigkeit von Unternehmen. Es sind jedoch keine Unterneh-

mensbewertungen im engeren Sinn, welche den inneren Wert eines
Unternehmens bewerten. Unsere Analysen basieren im Wesent-
lichen auf den publizierten Geschéaftsberichten der entsprechenden
Gesellschaften.

2.2.6 Neue Verwaltungsfiihrung (NEF 2000)

Die Prtfung der NEF 2000-Pilotbetriebe ist Bestandteil des Kon-
troll- und Aufgabenbereichs der Finanzkontrolle im Sinne von Arti-
kel 14 und 15 des Gesetzes Uiber die Finanzkontrolle (Kantonales Fi-
nanzkontrollgesetz, KFKG). Wahrend des Jahres begleiten wir die
Projektleitung NEF 2000 beratend und prifen, ob sich die Verant-
wortlichen der Pilotbetriebe bei ihren Entscheidungen auf die neuen
Flhrungsinstrumente verlassen kénnen (Assurance).

Am 29. Januar haben wir der Projektleitung NEF 2000 empfohlen,
in der Verordnung zum Gesetz Uber die Steuerung von Finanzen
und Leistungen eine Richtlinie zur konsolidierten Betrachtungs-
weise zu verankern. Die Finanzkontrolle ist der Meinung, dass im
Zusammenhang mit dem Risikomanagement des Kantons das Zu-
sammenfihren der in den Direktionen und der Staatskanzlei fest-
gestellten Risiken eine unerlassliche Grundlage der Staatsflihrung
ist.

In Hinblick auf die breitere Einflhrung von NEF haben wir die Fach-
konzepte der Universitét, der Berner Fachhochschulen sowie der
Psychiatrischen Kliniken zur Fihrung einer Besonderen Rechnung
einem Review unterzogen. Zudem haben wir im Bereich der Anla-
genbuchhaltung verschiedene Vereinfachungen im Investitionsbei-
tragsbereich gepriift. Auf Anfrage der Benutzerprojektleitung FIS
2000 nahmen wir an verschiedenen Benutzer-Kettentests teil.

Im Rahmen der Prifung der Staatsrechnung 2002 haben wir die
zwolf in der Staatsrechnung publizierten Besonderen Rechnungen
geprUft. Unsere Antrage und Empfehlungen wurden in den jeweili-
gen Prifberichten und zusammenfassend im Bericht Uber die Pri-
fung der Staatsrechnung festgehalten. Zum kollektiven Anreiz-
system (Bonus-Malus-Verordnung) hielten wir wiederholt methodi-
sche Méngel fest und riefen erneut in Erinnerung, dass die Bonus-
verwendung die Grundsétze der HaushaltsfUhrung, insbesondere
jene der Rechtmassigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit des
Mitteleinsatzes nicht ausser Kraft setzen bzw. unterlaufen darf.
Hinsichtlich der formulierten Leistungs- und Wirkungsindikatoren
gaben wir unserer Beflrchtung Ausdruck, dass bei der breiten Ein-
flhrung von NEF 2000 per 1. Januar 2005 bezlglich Definition und
Messung von Wirkungszielen die Erwartungen nicht erflllt werden
kénnen.

2.3 Sonderpriifungen

2.3.1 Erfolgskontrolle von Staatsbeitrigen

(ERKOS)

Die Finanzkontrolle informierte sich Uber die Tatigkeiten der ER-
KOS-Konferenz, der ERKOS-Verantwortlichen in den Direktionen
und des fUr die Koordination zustandigen Organisationsamtes. Bei
unserem Monitoring haben wir besonderen Wert auf die Einhaltung
der Bestimmungen des Staatsbeitragsgesetzes (StBG) und der
Staatsbeitragsverordnung (StBV) gelegt. Es zeigt sich, dass die Di-
rektionen die geplanten Erfolgskontrollen gemass den Terminvorga-
ben der StBV nicht einhalten kdnnen. Zudem sind Massnahmen zur
Qualitatsverbesserung zu ergreifen.

Uber zwei Erfolgskontrollen haben wir eine Meta-Evaluation erstellt,
d.h. wir haben diese auf ihre Methodik, Vollstandigkeit, Nachvoll-
ziehbarkeit und Aussagekraft hin beurteilt. Grundsétzlich beurteilten
wir die Erfolgskontrollen «Beitrdge an ausserkantonale Institutionen
gemass Spitalabkommen» und «Fdrderung regionaler Spezialita-
ten» positiv. Allerdings sind bei der ersten Erfolgskontrolle fur Dritte
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nicht alle Zusammenhénge nachvollziehbar, welche im Bericht zu
den Empfehlungen flhren. Beim zweiten Bericht wurden unseres
Erachtens zuwenig klare Aussagen zur Effektivitat und Wirkung des
Staatsbeitrages gemacht.

2.3.2 Priifungen von Mandaten

Als Revisionsstelle von Organisationen, an denen ein Uberwiegen-
des offentliches Interesse besteht (Stiftungen, Vereine, unselbst-
standige Stiftungen und Legate), haben wir 18 Prifungen (Vj. 19)
durchgeflhrt. Bei einer (Vj. 2) Organisation wurde zur Ordnungs-
massigkeit eine Feststellung und Bemerkung von grosser Wesent-
lichkeit gemacht.

Auf Antrag des Polizelkkommandos haben wir das Kontrollstellen-
mandat des Nordwestschweizerischen Polizeikonkordats flr die
Rechnungsjahre 2003, 2004 und 2005 angenommen.

2.3.3 Bericht betreffend Kredite fiir die breitere

Einfiihrung von NEF 2000

Mit RRB 4267 vom 11. Dezember 2002 beauftragte der Regie-
rungsrat die Finanzkontrolle mit der Prifung der bisherigen Kredit-
gewahrung und -abwicklung des Projektes «Neue Verwaltungsfuh-
rung NEF 2000». Gegenstand der Untersuchung war die korrekte
Bewirtschaftung der gesprochenen Verpflichtungs- und Zusatzkre-
dite. Mit Bericht vom 11. April beurteilte die Finanzkontrolle die Kre-
ditverwendungen bezlglich ihrer Zweckbestimmung, die Projektor-
ganisation, das Projektmanagement und -controlling. Sie machte
auf einige bedeutende Schwachstellen im bisherigen Projektverlauf
aufmerksam. Gleichzeitig gab sie sieben Empfehlungen ab. Mit
RRB 1315 vom 7. Mai wurde die Finanzdirektion beauftragt, zu-
sammen mit den neuen Projektorganen NEF 2000 die Empfehlun-
gen umzusetzen. Die Finanzkontrolle begleitet seither den Steue-
rungsausschuss und die Projektleitung NEF 2000 beratend und
wirkt bei der Neuregelung der notwendigen Weisungen unterstit-
zend mit.

2.3.4 Bericht iiber die Priifung von Bauprojekten
Die Finanzkommission des Grossen Rates beauftragte am 18. Fe-
bruar die Finanzkontrolle, anhand der Bauprojekte «Umfahrung
Kirchberg» und «Neubau Frauenklinik» zu prifen, ob diese entspre-
chend der Ausschreibungen (Offertunterlagen/Baubeschrieben)
abgewickelt wurden. Dabei galt es u.a. auch zu untersuchen, ob
Einsparungen bei der Vergabe nicht flr zusatzliche Leistungen oder
qualitative Verbesserungen des Ausbaustandards eingesetzt wur-
den. Die Finanzkontrolle erstattete der Auftraggeberin am 3. Juli Be-
richt. Am 19. August haben wir die Priifergebnisse der Finanz- und
Geschéftsprifungskommission des Grossen Rates prasentiert.
Gleichzeitig haben wir die Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion
schriftich um Stellungnahme zu zwei Differenzen bezUglich der
Frauenklinik gebeten. Der Argumentation in der Stellungnahme
vom 5. September konnten wir folgen. Weil die Bau-, Verkehrs- und
Energiedirektion versicherte, dass kinftig unseren unbestrittenen
Anliegen Rechnung getragen werde, verzichteten wir insbesondere
aus verwaltungsodkonomischen Griinden auf weitere Schritte.

235 Plausibilisierung Voranschlag 2004/
Finanzplan 2005-2007 beziiglich

SAR-Ergdnzungsbericht

Am 28. Juni erhielt die Finanzkontrolle von der Finanzdirektion den
Auftrag, eine rechnerische Plausibilisierung des Zahlenwerks inklu-
sive der diversen Auswertungen, Grafiken und Tabellen in den Ent-

wlrfen des SAR-Ergénzungsberichtes, des Voranschlages 2004
sowie des Finanzplanes 2005-2007 durchzuflhren. Am 19. August
erstatteten wir Bericht und bestatigten, dass unter Vorbehalt einiger
geringflgiger Feststellungen und Bemerkungen samtliche bisher
beschlossenen ergebniswirksamen SAR-Massnahmen vollstéandig
und rechnerisch richtig in den Voranschlag 2004 und den Finanz-
plan 2005-2007 eingeflossen sind und in den Planungsunterlagen
korrekt dargestellt werden. 4

2.3.6 Schule fiir Erwachsenenbildung, Leitung

und Fiihrung (SELF)

Auf Antrag der Erziehungsdirektion haben wir die Rechnungsab-
schliisse 2001 und 2002 der SELF Uberprift. Wir beantragten in
unserem Bericht vom 23. Dezember die.formell und materiell kor-
rekte Erstellung der Jahresrechnungen 2001 und 2002 sowohl der
Schule wie auch des Vereins. Unseres Erachtens ist die Gemein-
nUtzigkeit der SELF nicht sichergestellt. Die Uberhdhten Honorare,
Spesen und Privataufwendungen beurteilen wir als problematisch
und nicht tragbar. Weitere Zusicherungen und Zahlungen von Sub-
ventionen an die SELF sind deshalb zurlickzustellen bis die Jahres-
rechnungen korrekt vorliegen, die massgebenden Neuregelungen
getroffen werden sowie die kantonale Akkreditierung der Schule
und die Diplomanerkennung erneuert sind.

2.3.7 Bernische Lehrerversicherungskasse (BLVK)
Am 15. Dezember stellte die Erziehungsdirektion Antrag auf Durch-
flhrung einer Sonderprifung bei der Bernischen Lehrerversiche-
rungskasse (BLVK). Ziel der im Zeitpunkt der Berichterstattung
noch laufenden Untersuchung ist u. a. die Aufarbeitung und Dar-
stellung der in den Jahren 1989-20083 in der strategischen und
operativen Geschéaftsfihrung der BLVK gemachten Fehler, die
Eruierung des Schadens, die Identifikation der Verantwortlichkeiten
und die Klarung mdglicher Schadenersatzforderungen.

2.4 Beratung

Im Rahmen unserer Beratungstéatigkeit haben Vertreter der Finanz-
kontrolle in verschiedenen Gesamtprojektausschissen (GPA), Pro-
jektleitungen (PL), Projektteams (PT) und Arbeitsgruppen (ArG) mit
beratender Stimme mitgewirkt. Im Einzelnen sind dies: GPA NEF
2000, GPA/PL FIS 2000, Koordinationsausschuss «gesamtstaatli-
che Prozesse», GPA KLER (Kosten-, Leistungs- und Erldsrech-
nung), Umsetzungskommission NEF, PL E-VAS, PL Dokumentation -
Jahresabschluss, PL GERES, PL Anlagenbuchhaltung, ArG Teilpro-
jekt Verordnungen und Weisungen zum FLG, ArGr «Review» der Fi-
nanzkonferenz, ArG «Investitionen, Bilanzen und Staatsbeitrage»
sowie Fachgremium «Leistungsverrechnung».

Im Rahmen von kantonalen Mitberichts- sowie kantonalen und eid-
genossischen Vernehmlassungsverfahren verfasste die Finanzkon-
trolle. verschiedene Stellungnahmen.

Zu Gunsten verschiedener Direktionen und Amter sowie fir Kom-
missionen des Grossen Rates wurden diverse Abklarungen getrof-
fen und Stellungnahmen verfasst.

2.5 Geschiftsverkehr mit dem Regierungsrat
und mit der Finanzkommission
des Grossen Rates

2.5.1 Geschiftsverkehr mit dem Regierungsrat

Der Geschaftsverkehr mit dem Regierungsrat wickelte sich gemass
RRB 3356 vom 1. November 2000 ab.
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Die Finanzkontrolle erstattete dem Regierungsrat vier Quartalsbe-
richte per 28. Februar, 31. Mai, 31. August und 30. November.
Diese wurden jeweils auch der Finanzkommission zur Kenntnis ge-
bracht. Sdmtliche Quartalsberichte wurden von der Regierung mit
der Finanzkontrolle besprochen.

2.5.2 Differenzbereinigung durch den

Regierungsrat

In der Berichterstattungsperiode fanden keine Differenzbereinigun-
gen im Sinne von Art. 27 KFKG statt.

2.5.3 Geschaftsverkehr mit der Finanzkommission

des Grossen Rates

Der Geschaftsverkehr wickelte sich geméss Reglement der Finanz-
kommission ab. Die Finanzkontrolle hat ihre Quartalsberichte (s. Ziff.
2.5.1 hievor) auch mit dem Ausschuss Finanzkontrolle der Finanz-
kommission und im Plenum der Finanzkommission besprochen.
Ferner wurde die Finanzkontrolle zu weiteren Sitzungen des Aus-
schusses Finanzkontrolle und des Ausschusses Beteiligungen und
Betriebe sowie der Geschaftspriifungskommission beigezogen. Die
Aufgaben beschrankten sich nebst der laufenden Information auf
fachtechnische Beratungen im Sinne von Art.15 Bst. g KFKG.

2.6 Geschiftsverkehr mit dem

Finanzkontroligremium

Es fanden zwei Sitzungen statt. Am 27. Februar erstattete die Fi-
nanzkontrolle dem Gremium gestitzt auf die Leistungsvereinba-
rung 2001/2002 ihr Finanz- und Leistungsreporting per 31. De-
zember 2002. Das Finanzkontrollgremium nahm Kenntnis von den
Prifungsergebnissen der Revisionsstelle. In ihrer Qualitats- und
Leistungsbeurteilung attestierte die BDO Visura der Finanzkontrolle
eine fachlich einwandfreie Arbeit. Gleichzeitig bestéatigte sie, dass
die Rechnungslegung der Verwaltungsrechnung und die Haus-
haltsfihrung den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Gegen-
stande der Sitzung vom 13. Juni waren das Finanz- und Leistungs-
reporting per 31. Mai und die Weiterflihrung des Mandates der
externen Revisionsstelle (Art. 7 KFKG).

2.7 Personal/Organisation

2.71 Personalbestand

Stellenstatistik per 31. Dezember 2003

Besetzung bewirtschaftbarer Stellen

Verwaltungseinheit Manner  Frauen in 100%-Stellen

Ménner  Frauen Total
Finanzkontrolle 24 6 22,50 4,00 26,50
Vergleich zum Vorjahr 24 6 22,50 4,00 26,50
2.7.2 Aus- und Weiterbildung

Verschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurde Gelegen-
heit geboten, sich durch die Teilnahme an externen Kursen und Se-
minarien fachtechnisch weiterzubilden.

Vom 25. bis 29. August fand das durch die Finanzkontrolle initiierte
und organisierte Basisseminar «Grundlagen der Internen Revision»
statt.

Im internen Weiterbildungsseminar der Finanzkontrolle wurden
fachspezifische Themen behandelt.

2.8 Besondere Projekte

Mit Wirkung ab 1. September hat die Finanzkontrolle ihre Organisa-

tion sowie die Zustandigkeits- und Verantwortungsbereiche neu ge-

regelt.

In Zusammenarbeit mit einem externen Softwarelieferanten haben

wir unser Revisionsmanagementsystem mit der Datenbanksoft-

ware ResyPlan ergénzt. Dieser Teil unserer Branchensoftware er-
méglicht eine informatikgestitzte Systematik fur die Verwaltung
und Planung von Objekten, Personalressourcen und Risikokriterien.

Ferner haben Mitarbeitende der Finanzkontrolle an diversen Veran-

staltungen Uber folgende Themen referiert:

— Personalamt: Praktische Anwendungsmdglichkeiten des Arbeits-
zeiterfassungssystems inova.time;

- Arbeitsgruppe VKU (Verhéltnis des Kantons zu seinen offentlichen
und gemischtwirtschaftlichen Unternehmen) und Bau-, Verkehrs-
und Energiedirektion: Bonitatsanalyse und Ergebnisse mittels
Z-Score; .

— Konferenz der franzésisch sprechenden Finanzkontrollen: Unse-
ren Ansatz zur Bonitatsanalyse mittels Z-Score;

- Fachtagung der Finanzdienste: Zwei Workshops Uber «Risiko-
management: Umsetzung von RRB 3867/02».

Bern, im Februar 2004
Finanzkontrolle des Kantons Bern

Der Vorsteher: Sommer



	Tätigkeitsbericht der Finanzkontrolle

